
  Landesverband  Nord-Rheinland e. V. 

                Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine e. V. 

                       Sportverband für das Polizei und Schutzhundwesen 

 
Gültig ab 2019 

Landes-Rally-Obedience-Meisterschaft  

Die LV-Rally-Obedience Meisterschaft ist auf das 2. Wochenende im September festgelegt. 

1. Meldeverfahren 
 
1.1. Meldeschluss ist 4 Wochen vor der Landesmeisterschaft, Posteingang beim LV – OFRO 
1.2. Individuelle Anmeldung der Teilnehmer zur Aktivierung der Teilnahme unter online-Meldeportal 

notwendig. 
1.3. Prüfungsrelevante Unterlagen in Kopie 

1.3.1.1. Leistungsurkunde 
1.3.1.2. Mitgliedsausweis des Teilnehmers und ggfls. des Eigentümers 
1.3.1.3. Meldeschein 

Die Kopie der Leistungsurkunde muss die Vorderseite sowie die Seiten des Qualifikationszeitraums 
enthalten. Qualifikationsprüfungen bitte kennzeichnen. 

Im Meldeschein sind nur die relevanten Qualifikationsprüfungen einzutragen. Der Meldeschein trägt 
die Unterschrift des Teilnehmers/Eigentümers und die des 1. Vorsitzenden des MV, dem der 
Hundeführer/Eigentümer angehört. Sollte der Eigentümer nicht im selben MV wie der Hundeführer 
sein, muss die Meldung vom 1. Vorsitzenden des Vereins in dem der Eigentümer Mitglied ist, 
unterschrieben werden. Bei Jugendlichen ist zusätzlich die Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
erforderlich. Ist der gemeldete Teilnehmer Mitglied in mehreren Vereinen, erfolgt die Unterschrift 
durch den 1. Vorsitzenden für welchen Verein der Hundeführer gestartet ist. 

Sämtliche prüfungsrelevanten Unterlagen sind per E-Mail an den LV – OFRO  
zu senden. 

WICHTIG: Telefonnummer und E-Mail-Adresse unbedingt angeben. 

Die Unterschrift des 1. Vorsitzenden ist mit 1. Vorsitzender zu kennzeichnen. 

2. Meldegeld 
 
2.1. Das Meldegeld beträgt 15,00 Euro pro Start. 

 
2.2. Es wird von  den gemeldeten Startern nach der Startplatzzusage auf das Konto des Landesverbandes 

Nord – Rheinland 
Volksbank Düsseldorf-Neuss 

IBAN DE06 3016 0213 5900 4740 18 
überwiesen. Auf der Überweisung muss die Sportart benannt sein RO-LV-MS. und der Name       
des/der Hundeführer/in stehen. 
 



2.3. Ohne die fristgerechte Überweisung hat die Meldung keine Gültigkeit. 
 

2.4. An den ausrichtenden Verein werden nach der Veranstaltung 12,50 Euro pro Starter überwiesen. 

3. Qualifikationsbedingungen 
 
3.1. Teilnahmeberechtigt sind alle RO Sportler, die dem DVG und dort dem Landesverband Nord – 

Rheinland angehören, in der jeweiligen Leistungsklasse, in der sie starten wollen, mindestens 70 
Punkte erreicht haben und 6 Monate vor der Landesmeisterschaft keinen freiwilligen Abstieg 
vorgenommen haben. 

3.2. Die Bundessieger aller Klassen des laufenden Jahres erhalten einen fixen Startplatz ohne Nachweis 
weiterer Qualifikationen. Dieser persönliche Startplatz gilt unabhängig der Klasse in der gemeldet 
wird, jedoch nur in derselben Mensch – Hund – Konstellation. 

3.3. Qualifikationszeitraum: Die Qualifikationen sind ab dem 1. Wochenende nach der letzten 
Landesmeisterschaft bis 4 Wochen vor der Veranstaltung nach zu weisen.  
 

4. Qualifikationsbedingungen Jugend 
 
4.1.  Alle Jugendlichen (am der der Veranstaltung unter 18 Jahren), die die Qualifikation (70 Punkte) erfüllt 

haben, haben automatisch einen Startplatz 
 

5. Zurückziehung eines Teams nach der Meldung 
 
5.1. Nur der gemeldete HF kann eine Zurückziehung durchführen. Diese hat an den LV – OFRO zu 

erfolgen. 
5.2. Bei einer Zurückziehung aus gesundheitlichen Gründen, bei Mensch und/oder Hund, ist ein Attest 

vorzulegen, sonst muss schriftlich eine Begründung erfolgen. 
5.3. Wenn nach einer Zurückziehung (innerhalb der Meldefrist) mit einem anderen Hund gestartet wird, ist 

erneut Meldegeld zu zahlen. 
5.4. Am Tage der Veranstaltung hat die Zurückziehung an den 1. LV – Vorsitzenden als Gesamtleiter, oder 

dessen Vertreter zu erfolgen. 
 

6. Allgemeines 
 
6.1. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 120 Teams.  Das Turnier kann als Ein-Tages-Turnier mit 2 

Ringen oder als Zwei-Tages-Turnier mit 1 Ring durchgeführt werden. Sollten mehr Meldungen als die 
maximale Teilnehmerzahl eingehen, wird nach dem Leistungsprinzip entschieden. Hierzu werden die 
weiteren Ergebnisse der Turnierkarte herangezogen. Der Bewerber gibt an, ob es ein 1 oder 2 Tages 
Turnier wird. 

6.2. Durchführung 
RO 3 Und RO S vorrangig, aufgefüllt mit RO 2, RO 1 und RO Beginner in gleichen Mengen. 
Vorjahressieger der einzelnen Klassen erhalten Vorrang, jedoch nur in derselben Mensch-Hund 
Konstellation.  

 
7. Wertung 

 
7.1. Klassensieger und Jugendklassensieger in den Stufen 

RO Beginner, RO1, RO2 
 
RO Landesmeister-Titelvergabe in den Stufen 
RO3, RO Senior 
 
RO Landesjugendmeister-Titelvergabe in den Stufen 
RO3, RO Senior 

 



 
8. Läufige Hündinnen 

 
8.1. Aus organisatorischen Gründen können auf einer LV Meisterschaft bei einem 1 Ring Turnier nur 

läufige Hündinnen in Klasse RO3 oder ROS starten. Sollte es in beiden Klassen eine läufige Hündin 
geben, so kann nur die läufige Hündin in Klasse RO3 starten. Bei einem 2 Ring Turnier können sowohl 
läufige Hündinnen in Klasse RO3 und ROS starten. 

8.2. Am Tag der Prüfung sind die turnierüblichen Unterlagen wie gültiger Impfpass, Turnierkarte und 
Mitgliedsausweis/e des Hundeführers/Eigentümers vor Beginn der Veranstaltung im Meldebüro 
abzugeben. 
 

9. Kleiderordnung 
 
9.1. Zum Führen auf der Platzanlage und zur Siegerehrung werden alle Teilnehmer/innen nur mit 

tintenblauem Oberteil und schwarzer Hose/Rock zugelassen. 
 

 


